
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2019/3098 

Der Oberbürgermeister 
  

I/01-011-12-11-gr 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
22.08.19 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Finanz- und Rechtsausschuss   26.08.2019 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   29.08.2019 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Kalkulatorischer Zinssatz bei den Technischen Betrieben der Stadt Leverkusen AöR  
- Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW 
- Bürgerantrag vom 06.08.19 
- m. erg. Schreiben des Bürgerantragstellers v. 21.08.19 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis der Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke:  
 
Nach § 6 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Leverkusen ist der Bürgerantrag nicht vom 
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden, sondern vom Finanz- und Rechtsaus-
schuss und dem Rat zu behandeln, da er einen in der Beratung befindlichen Gegen-
stand betrifft, über den der Rat zu entscheiden hat: 
 
Antrag Nr. 2019/3102 der Fraktion BÜRGERLISTE vom 17.08.19 „Kalkulatorischer Zins-
satz zur Berechnung kalkulatorischer Zinsen von Schmutz- und Niederschlagswasser“.  
 
In diesem Zusammenhang wird auch der Bürgerantrag Nr. 2019/3103 vom 06.08.19 
„Anpassung der Friedhofsgebührensatzung durch Neuberechnung des kalkulatorischen 
Zinssatzes“ mitberaten. 
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Begründung der einfachen Dringlichkeit: 
 
Der Bürgerantragsteller führt für die Erforderlichkeit einer Beratung des Bürgerantrags 
noch in diesem Turnus Folgendes auf: 
 
Damit ein Weisungsbeschluss des Rates der Stadt Leverkusen bei der Erstellung der 
Kostenkalkulation 2020 Anfang Oktober zum Tragen kommen kann, müssten die Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Leverkusen im Verwaltungsrat der Technischen Be-
triebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) einen entsprechenden Beschluss schon in der 
ersten Verwaltungsratssitzung nach den Sommerferien fassen. 
 
 
 
 
 

Anlage/n:  

3098 - Anlage 1 - Bürgerantrag 
3098 - erg. Schreiben des Bürgerantragstellers v. 21.08.19 
3098 - Nichtöffentliche Anlage 2 
3098 - Beschlusslauf Bürgerantrag Nr. 2019 2972 
 























 
BESCHLUSSAUSFERTIGUNG 
 
 

Beschlussorgan: 
Ausschuss für Anregungen 
und Beschwerden 

Sitzung vom: 27.06.2019 Niederschrift zur Sitzung 
AB/020/2019 

Auszug: 

 
10. Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes für Schmutz- und 

Niederschlagswassergebühren 2020 
- Bürgerantrag vom 21.05.19 
- Nr. 2019/2972 

  
Der Antragsteller, Herr               , erhält einstimmig Rederecht und erläutert 
daraufhin seinen Bürgerantrag. Seine Erläuterungen sind der Niederschrift 
als Anlage 2 beigefügt (Redaktioneller Hinweis der Verwaltung vom 
22.08.2019: Die Erläuterungen sind als Anlage 1 Bestandteil des aktuellen 
Bürgerantrags Nr. 2019/3098). 
 
Herr Herwig (TBL) stellt das bisherige Verfahren und die Rechtsauffassung  
der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen AöR dar. 
 
Im Anschluss an eine längere Diskussion lässt der Vorsitzende, Rh. März,  
über den Bürgerantrag abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
1. Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden nimmt zur Kenntnis, 
dass die von der Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) 
erhobenen Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser im 
Landesvergleich nicht überhöht sind. 
 
2. Eine Reduzierung der Gebührensätze für Schmutz- und 
Niederschlagswasser kann der Ausschuss für Anregungen und 
Beschwerden nicht empfehlen. 
 
  
dafür: 5 (2 CDU, 3 SPD) 
dagegen: 4 (1 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 1 BÜRGERLISTE, 1 OP, 

1 FDP) 
 
 
Der Oberbürgermeister 
01-011-12-11 22.08.2019 
 
Im Auftrag 
gez.  
Greger 
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